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Zusammenfassung 
 
• Die Ergebnisse aus dem aktuellen Konsultationsverfahren zum Eckpunktepa-

pier der BNetzA muss mit den Arbeiten und Ergebnissen der Arbeitsgruppe 
„Beschleunigung Offshore-Netzanbindung“ abgeglichen werden. Die Stel-
lungnahme ist daher vorläufig. 

• Die vorgeschlagenen Eckpunkte sind nicht geeignet, die bestehenden Schwie-
rigkeiten der Netzanbindung von Offshore-Windparks zu lösen.  

• Die in den Eckpunkten skizzierte Kautionsvariante kann grundsätzlich für 
Projekte eine Lösungsoption bieten, deren Investitionsentscheidung kurz be-
vor steht und für deren Netzanbindung der zuständige ÜNB noch keine Maß-
nahmen eingeleitet hat.  

• Die Kautionslösung ist in der vorgeschlagenen Form nicht akzeptabel, da die 
Höhe und der Zeitpunkt bzw. der Hochlauf ihrer Bereitstellung nicht sachge-
recht sind. Sollte die Kautionslösung umgesetzt werden, sollte Sie optional 
ausgestaltet, deutlich niedriger und im Hochlauf sachgerecht gestaffelt aus-
gestaltet sein. 

• Für die weiteren Punkte wird auf die gemeinsame Stellungnahme der (Offsho-
re) Windverbände verwiesen. 

Stefan Thiele  EnBW Erneuerbare Energien GmbH ·  
Kronenstraße 26 · 70173 Stuttgart  

Bundesnetzagentur 
Beschlusskammer 6 
Postfach 80 01 
53105 Bonn 

 

31. Januar 2012  



 

2 I 6 

Forderungen: 
 
1. EnBW fordert die BNetzA dringend auf, den Übertragungsnetzbetreiber Ten-

neT dazu zu bringen, die für die Netzanbindung des Offshore Windparks EnBW 
Hohe See erforderlichen Leistungen unverzüglich auszuschreiben und das 
Ausschreibungsergebnis bis August 2012 vorzulegen.  

2. Die Ergebnisse der Konsultation müssen mit den Arbeiten und Ergebnissen 
der Arbeitsgruppe „Beschleunigung Offshore-Netzanbindung“ abgeglichen 
werden.  

3. Die vorgeschlagene Kautionslösung ist sachgerecht auszugestalten und es 
muss konkret beschrieben werden, welche Sicherheit der Windpark-Errichter 
im Gegenzug für die Errichtung seiner Netzanbindung bekommt und welche 
Verfahren sich an die Bereitstellung einer Sicherheitsleistung anschließen. 
Die vorgeschlagene Sicherheitsleistung muss deutlich geringer sein und ihre 
Bereitstellung muss sich im zeitlichen Verlauf am Risikohochlauf des Netzbe-
treibers ausrichten und insofern gestaffelt zu leisten sein. 

4. Das Unterlassen der Netzanschlussverpflichtung durch TenneT führt zu er-
heblichen Verzögerungen von Offshore-Windparks, deren Bauentscheidung 
kurz bevor steht. Für diese Windparks besteht die Gefahr, - neben Verzöge-
rungskosten in bis zu dreistelliger Millionenhöhe - dass dadurch Fristen im 
EEG (z. B. zur Nutzung des Stauchungsmodells oder zur Degression von Ver-
gütungen etc.) nicht wie vorgesehen eingehalten werden können. Daher müs-
sen die Regelungen im EEG geändert werden, um den Verzögerungen Rech-
nung zu tragen. 

 
Ausgangslage 
 
Am 19. Dezember 2011 hat die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur die 
Eckpunkte der Bestimmung von Kriterien nach § 17 Abs. 2 b EnWG für  
 

• die Errichtung von Offshore-Netzanbindungen,  

• die Ermittlung der Realisierungswahrscheinlichkeit der Errichtung von 
Offshore- Anlagen und  

• die diskriminierungsfreie Vergabe von Anbindungskapazitäten an Offsho-
re- Anlagen  

zur Konsultation gestellt. 

 
Diese Festlegung soll das bisherige Positionspapier der BNetzA zur Netzanbin-
dungsverpflichtung gemäß §17 Abs. 2a EnWG ersetzen. Die konsultierten Eck-
punkte setzen auf den bisherigen Regelungen zum schrittweisen, an Kriterien der 
Windparkentwicklung orientierten Netzanbindungsverfahren des Übertragungs-
netzbetreibers an.  
Die bisherigen Regelungen werden durch eine Kautionslösung ergänzt, mit der 
das schrittweise Verfahren zum Auslösen der Bestellung des Netzanschlusses 
abgekürzt werden kann. 
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Relevanz der Konsultation für die EnBW 
 
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat sich zum Ziel gesetzt, die erneuer-
baren Energien substanziell auszubauen und bis 2020 mehr als 3.000 Megawatt 
Erzeugungskapazität zur Nutzung erneuerbarer Energien neu zu bauen.  
 
Der Bau von Offshore-Windparks (OWP) ist ein wesentlicher Bestandteil der 
EnBW-Aktivitäten. In 2008 hat EnBW ein Projektportfolio mit vier Offshore-
Windparks in der Nord- und Ostsee erworben und die Umsetzung der OWPs kon-
sequent vorangetrieben. Am 2. Mai 2011 hat EnBW in der Ostsee den ersten kom-
merziellen deutschen Offshore-Windpark EnBW Baltic 1 mit 48,3 Megawatt Leis-
tung und einem Investitionsvolumen von rund 200 Millionen Euro in Betrieb ge-
nommen. Aktuell baut EnBW den OWP EnBW Baltic 2 mit einer Leistung von 288 
Megawatt und einem Investitionsvolumen von rund 1,3 Milliarden Euro. Die beiden 
Nordseewindparks EnBW Hohe See und EnBW He Dreiht sind die kommenden 
Projekte der EnBW mit einem Investitionsvolumen von rd. 3,5 bis vier Milliarden 
Euro. 
 
Aktuelle Situation – Unmöglichkeit von Investitionen durch Pflichtverletzung des 
ÜNB 
 
Das Nordseeprojekt EnBW Hohe See mit einem Investitionsvolumen von rd. 1,5 bis 
zwei Milliarden Euro ist entscheidungsreif. Die Bietergespräche für dieses Projekt 
befinden sich kurz vor dem Abschluss und die Erfüllung der drei Kriterien gemäß 
dem aktuellen Positionspapiers wurde dem zuständigen Netzbetreiber TenneT 
fristgerecht zum 01.09.2011 angezeigt. TenneT hat bis heute die dafür vorgesehe-
ne Ausschreibung der Netzanbindung BorWin 3 für den OWP Hohe See, die für 
den 31.10.2011 entsprechend dem Positionspapier und unter Beachtung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes zu veranlassen war, nicht ausgelöst. Dadurch 
wurde EnBW eine wesentliche Planungsgrundlage entzogen und musste die an-
stehende Investitionsentscheidung daher aussetzen. 
Ohne eine hinreichende Planungssicherheit bzgl. des Verfahrens für einen recht-
zeitigen Netzanschluss durch den zuständigen ÜNB ist eine Investitionsentschei-
dung für den OWP EnBW Hohe See derzeit nicht möglich.  
Damit die bisherigen Projektkosten, die sich derzeit auf eine zweistellige Millio-
nensumme belaufen (wie beispielsweise für Ausschreibungen etc.), nicht verloren 
sind und das Projekt wirtschaftlich umgesetzt werden kann, ist es erforderlich, 
dass TenneT kurzfristig die Ausschreibung für die Netzanbindung für den OWP 
Hohe See BorWin 3 veranlasst. 
 
Die EnBW fordert daher die BNetzA auf, TenneT umgehend dazu anzuhalten, die Die EnBW fordert daher die BNetzA auf, TenneT umgehend dazu anzuhalten, die Die EnBW fordert daher die BNetzA auf, TenneT umgehend dazu anzuhalten, die Die EnBW fordert daher die BNetzA auf, TenneT umgehend dazu anzuhalten, die 
Ausschreibung der Netzanbindung BorWin 3 für EnBW HAusschreibung der Netzanbindung BorWin 3 für EnBW HAusschreibung der Netzanbindung BorWin 3 für EnBW HAusschreibung der Netzanbindung BorWin 3 für EnBW Hohe See durchzuführen ohe See durchzuführen ohe See durchzuführen ohe See durchzuführen 
und bis spätestens August diesen Jahres die Ausschreibungsergebnisse vorzulund bis spätestens August diesen Jahres die Ausschreibungsergebnisse vorzulund bis spätestens August diesen Jahres die Ausschreibungsergebnisse vorzulund bis spätestens August diesen Jahres die Ausschreibungsergebnisse vorzule-e-e-e-
gen sowie den Netzanschluss zum 01.10.2012 zu vergeben.gen sowie den Netzanschluss zum 01.10.2012 zu vergeben.gen sowie den Netzanschluss zum 01.10.2012 zu vergeben.gen sowie den Netzanschluss zum 01.10.2012 zu vergeben.    
 
Die aktuelle Situation zeigt, dass das derzeit bestehende Positionspapier der 
BNetzA keine ausreichende Investitions- und Planungssicherheit für OWPs bietet.  
Es müssen grundsätzlich neue Ansätze gefunden werden, die eine gesicherte 
Netzanbindung und die wirtschaftliche Umsetzung der geplanten Offshore-
Windparks ermöglichen. Nur so können die von der Bundesregierung vorgegebe-
nen Ausbauziele für erneuerbare Energien und die sich daraus ergebenden Wert-
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schöpfungseffekte für die deutsche Wirtschaft – insbesondere in den Küstenregi-
onen - erreicht werden. 
 
In einem Branchengespräch am 13. Januar 2012 auf Einladung von Bundeswirt-
schaftsminister Dr. Rösler wurde erkannt, dass die Regelungen zur Netzanbin-
dung von OWPs grundsätzlich neu gefasst werden müssen. Dazu wurde die Ar-
beitsgruppe „Beschleunigung Offshore-Netzanbindung“ unter der Federführung 
der Stiftung Offshore-Windenergie eingesetzt, in der unter anderem die Bundes-
ministerien BMU und BMWi, die BNetzA und das BSH sowie OWP-Investoren, 
ÜNB, Kabel-Hersteller und Banken bis zum April diesen Jahres Lösungen erar-
beiten werden. 
 
Vor diesem Hintergrund muss das Konsultationsverfahren mit den Ergebnissen 
der Arbeitsgruppe synchronisiert werden. Es ist durchaus möglich, dass die Inhal-
te dieser Konsultation obsolet werden. 
Die Stellungnahme ist daher als vorläufig zu verstehen. Die obige Aufforderung an 
die BNetzA, TenneT bezüglich des Netzanschlusses für den OWP Hohe See zum 
sofortigen Handeln zu bewegen, bleibt aber in jedem Fall bestehen. 
 
Stellungnahme zum Eckpunktepapier 
 
Die aktuelle Situation mit erheblichen Verspätungen von Netzanschlüssen und der 
Blockadehaltung des Übertragungsnetzbetreibers TenneT für die Umsetzung wei-
terer Netzanbindungen von OWPs zeigt, dass das derzeit gültige Positionspapier 
nicht die notwendige Flexibilität entfaltet, um im Zusammenspiel zwischen Wind-
park-Errichter und Netzbetreiber kurzfristig und problemadäquat auf die Anforde-
rungen der Märkte zu reagieren. 
Der Grundansatz, dass Windpark-Errichter und Netzbetreiber weitgehend unab-
hängig voneinander schrittweise auf einen gemeinsamen Investitionszeitpunkt 
hingeführt werden, hat sich nicht bewährt. Die aktuell vorgelegten Eckpunkte 
halten an diesem Grundansatz fest und sind somit nicht geeignet, die Grundprob-
leme im Zusammenspiel der Akteure zu lösen.  
Die eingeführte Kautionslösung kann daher nur kurzfristig für ausgewählte Vor-
haben eine Erleichterung bringen. 
Es ist dringend erforderlich, dass die Errichtung der Netzanbindung für OWPs 
wieder verlässlich wird und dass eine engere und zielgerichtete Verzahnung von 
Windpark-Projekt und Netzanbindungsprojekt mit der dafür notwendigen und 
gebotenen Transparenz erreicht wird. 
 
Die Blockadehaltung des Netzbetreibers TenneT führt dazu, dass sich Investiti-
onsentscheidungen für Offshore-Windprojekte zwangsläufig verzögern und sich 
somit der politisch gewünschte zügige Aufbau der Offshore-Branche in Deutsch-
land erheblich verlangsamt. Neben der schnellen Ausarbeitung einer Lösung zur 
rechtzeitigen Netzanbindung der OWPs durch den zuständigen ÜNB sind in einem 
zweiten Schritt die entsprechenden Anreizregelungen im EEG, wie z.B die zeitliche 
Befristung des optionalen Stauchungsmodells, daher entsprechend anzupassen. 
D.h. Fristen müssen verlängert und Degressions- und Vergütungsregelungen 
substanziell verbessert werden. 



 

5 I 6 

Im Konkreten folgt die EnBW der gemeinsamen Stellungnahme von Stiftung Offs-
hore Windenergie, Bundesverband Windenergie - BWE, Offshore Wind Forum, 
VDMA Power Systems, wab – Windenergieagentur, WindEnergy Network Rostock, 
Wirtschaftsverband Windkraftwerke, Renewable Energy Hamburg und Wind 
Comm Schleswig-Holstein. 
 
Zu der im Eckpunktepapier vorgeschlagenen Kautionslösung nehmen wir ergän-
zend wie folgt Stellung: 
 
Die vorgeschlagene Kautionsvariante bietet keine Lösung für Projekte, für die der 
Netzanschluss bereits vergeben ist. Sie kann allenfalls in einer Übergangszeit 
wirken, bis eine für alle Beteiligten tragfähige Lösung gefunden wird. 
 
Die Kautionslösung erscheint grundsätzlich geeignet, für Nordseeprojekte eine 
Beschleunigung zu erreichen, die kurz vor der Investitionsentscheidung stehen 
und deren Netzanschlüsse derzeit vom ÜNB nicht bearbeitet werden. Besonders 
hilfreich ist dabei, dass das Einreichen des 3. und 4. Kriteriums durch eine Sicher-
heitsleistung ersetzt werden kann. In diesem Zusammenhang muss die Kautions-
lösung mit einer noch auszuarbeitenden Stichtagsregelung verknüpft werden, um 
die Planungssicherheit weiter zu gewährleisten. 
 
Die Details der Kautionsvariante, insbesondere im Hinblick auf die vorgeschlagene 
Sicherheitsleistung und im Hinblick auf die fehlende Verbindlichkeit des sich an-
schließenden Verfahrens sind nicht zielführend. 
 
Aus EnBW-Sicht ergibt sich im Hinblick auf die Kautionsvariante daher folgender 
Änderungsbedarf: 
 
• Die zu hinterlegende Sicherheitsleistung von 200.000 Euro je Megawatt ist viel 

zu hoch und führt zu volkswirtschaftlich unnötigen Mehrkosten. 
Da die Kautionslösung zur Folge hat, dass der Netzbetreiber früher als bisher 
ins finanzielle Risiko geht, sollte sich die Bereitstellung der Sicherheitslösung 
an diesem Risikohochlauf orientieren. Die Höhe ist dabei sinnvoll zu begren-
zen. 

• Der Ansatz, dass die Sicherheitsleistung pauschal verfällt, falls sich Leis-
tungswerte und Zeitpunkte der Windparkrealisierung verschieben, ist nicht 
akzeptabel. Die entsprechenden Netzanbindungskapazitäten sind nicht verlo-
ren und darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die entstandenen Kosten 
umlagefähig sind. 

• Für den Fall, dass durch das Hinterlegen der Sicherheitsleistung die Netzan-
bindung unmittelbar ausgeschrieben, vergeben und dann realisiert wird, feh-
len konkrete Angaben zu dem darauf folgenden Prozess. Aus Sicht der EnBW 
sind folgende Verfahrensschritte zu hinterlegen: 

1. Unverzügliche Ausschreibung der Netzanbindung nach dem Hinterle-
gen der Sicherheitsleistung, spätestens nach einem Monat 

2. Vergabe der Leistungen spätestens sechs Monate nach Ausschrei-
bung und verbindliches Festlegen eines Fertigstellungstermins für 
den Netzanschluss an der Umspannstation des OWP  
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3. Festlegung eines gemeinsamen Realisierungsfahrplans mit Meilen-
steinen und verbindlichen Regeln für den Umgang mit Abweichungen 
und Vorgaben zur Sicherstellung der gegenseitigen Transparenz. 

 
Freundliche Grüße 
 
EnBW Erneuerbare Energien GmbH 
 
gez. Stefan Thiele  
Sprecher der Geschäftsführung 


